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A. Bekanntmachungen des Landkreises Aurich 

 

 
Allgemeinverfügung des Landkreises Aurich über das Verbot von Großraumveranstaltungen  

mit mehr als 1.000 Personen zur Eindämmung der Atemwegserkrankung  
„Covid-19“ durch den Corona-Viruserreger SARS-CoV-2 

 
Der Landkreis Aurich erlässt gemäß § 28 Abs. 1 S. 2 IfSGi in Verbindung mit § 2 Abs. 1 Nr. 2, § 3 Abs. 1 
S. 1 Nr. 1 NGöGDii folgende Allgemeinverfügung:  
 

1. Die Durchführung von öffentlichen und nichtöffentlichen Großveranstaltungen im Gebiet des 
Landkreises Aurich mit einer Teilnehmerzahl von mehr als 1.000 Personen ist mit sofortiger 
Wirkung verboten.  
 

2. Für den Fall der Zuwiderhandlung gegen die Ziffer 1 dieser Allgemeinverfügung wird die An-
wendung unmittelbaren Zwangs gem. § 64 ff. NPOGiii in der Form angedroht, dass die Teil-
nehmer des Veranstaltungsortes verwiesen werden.  
 

3. Für öffentliche und nichtöffentliche Veranstaltungen im Gebiet des Landkreises Aurich mit 
einer Teilnehmerzahl unter 1.000 Personen gelten mit sofortiger Wirkung die folgenden Auf-
lagen:  

 
a. Es muss eine dem Infektionsrisiko angemessene Belüftung des Veranstaltungsortes 

gewährleistet sein.  
 

b. Es müssen ausreichende Möglichkeiten der Händehygiene (Toilettenräume mit 
Handwaschbecken, Flüssigseife und Einmalhandtücher sowie ggf. Desinfektionsmit-
tel) vorgehalten werden.  
 

c. Die Teilnehmer müssen vor und während der Veranstaltung aktiv über allgemeine 
Maßnahmen des Infektionsschutzes wie Händehygiene, Abstand halten und Husten- 
und Schnupfenhygiene informiert werden. 

 
4. Die Veranstalter nichtöffentlicher Veranstaltungen im Gebiet des Landkreises Aurich mit ei-

ner Teilnehmerzahl von über 100 Personen sind mit sofortiger Wirkung verpflichtet, geplante 
Veranstaltungen beim Gesundheitsamt des Landkreises Aurich anzuzeigen.  
 

5. Die sofortige Vollziehung der Ziffern 2 bis 4 dieser Allgemeinverfügung wird angeordnet.  
 
Begründung: 
Zu 1:  
Im Dezember 2019 trat in der Stadt Wuhan/Volksrepublik China erstmals die Atemwegserkrankung 
COVID-19 auf, welche durch das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 verursacht wird. Seitdem breitet 
sich diese Infektion auch in anderen Ländern, darunter Deutschland, aus. Die Krankheitsverläufe vari-
ieren dabei stark, von symptomlosen Verläufen bis hin zu schweren Pneumonien mit Lungenversagen 
und Tod.  
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Das Robert Koch-Institut (RKI) hat in „Allgemeine Prinzipien der Risikoeinschätzung und Handlungs-
empfehlungen für Großveranstaltungen“ vom 28. Februar 2020 ausgeführt, „dass Massenveranstal-
tungen (…) dazu beitragen können, das Virus schneller zu verbreiten. Daher kann je nach Einzelfall 
das Absagen, Verschieben oder die Umorganisation von Massenveranstaltungen gerechtfertigt sein, 
um der vorrangigen Gesundheitssicherheit der Bevölkerung Rechnung zu tragen (…).“ Das Bundesge-
sundheitsministerium hat daher ausdrücklich empfohlen, Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teil-
nehmern abzusagen. Darüber hinaus hat das Niedersächsische Ministerium für Soziales, Gesundheit 
und Gleichstellung mit Schreiben vom 11.03.2020 die zuständigen Behörden angewiesen, insbeson-
dere bei der Durchführung von Großveranstaltungen dafür Sorge zu tragen ist, dass notwendige 
Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von SARS-CoV-2 getroffen werden.  
 
Im Landkreis Aurich wurde am 09. März 2020 der erste Corona-Fall bekannt. Seither steigt die Anzahl 
der infizierten Personen im Landkreis Aurich. 
 
Werden Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige oder Ausscheider festgestellt, so 
trifft die zuständige Behörde die notwendigen Schutzmaßnahmen, soweit und solange es zur Verhin-
derung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten erforderlich ist (§ 28 Abs. 1 S. 1 IfSG). 
 
Der Landkreis Aurich ist die für den Erlass von Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung 
übertragbarer Krankheiten sachlich und örtlich zuständige Behörde (§ 28 Abs. 1 S. 2 IfSG in Verbin-
dung mit § 2 Abs. 2 Abs. 1 Nr. 2, § 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 NGöGD). 
 
Bei SARS-CoV-2 handelt es sich um einen Krankheitserreger im Sinne des § 2 Nr. 1 IfSG. Im Landkreis 
Aurich wurden bereits mehrere erkrankte, krankheitsverdächtige und krankheitsgefährdete Perso-
nen im Sinne des § 2 Nr. 4, 5 und 7 IfSG identifiziert.  
 
Die Voraussetzungen des § 28 Abs. 1 S. 1 in Verbindung mit S. 2 IfSG sind vorliegend erfüllt.  
 
Mithin besteht die Erforderlichkeit, sämtliche Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern zur 
Verhinderung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten zu verbieten. Unter Berücksichtigung der 
Empfehlungen des Bundesministeriums des Inneren, für Bau und Heimat (BMI) und des Bundesminis-
teriums für Gesundheit (BMG) sowie des Robert Koch-Institutes ist durch den vorherrschenden Über-
tragungsweg von SARS-CoV-2 von Mensch zu Mensch z.B. durch Husten, Niesen oder den Kontakt 
mit mild erkrankten oder asymptomatisch Infizierten ein höheres Risiko jedenfalls dann anzuneh-
men, wenn eine größere Anzahl von Menschen auf dichtem Raum zusammenkommt, so wie dies bei 
Großveranstaltungen typischerweise üblich ist. Auf Großveranstaltungen ist die Möglichkeit der 
Rückverfolgbarkeit von Kontaktpersonen insbesondere schwierig und es kann unter ungünstigen 
Bedingungen zu einer Übertragung des Virus auf viele Personen kommen. Darüber hinaus ist ab einer 
Teilnehmerzahl von 1.000 Personen davon auszugehen, dass eine zentrale Registrierung der Teil-
nehmenden, um eine Kontaktpersonennachverfolgung sicherzustellen, praktisch nicht möglich sein 
wird. Zudem ist bei solchen Veranstaltungen zu erwarten, dass die Teilnehmenden aus anderen Re-
gionen Deutschlands oder sogar aus anderen Mitgliedstaaten anreisen werden. Darunter werden 
möglicherweise auch Personen aus Regionen mit einem gehäuften Auftreten von COVID-19-Fällen 
sein. Das Niedersächsische Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung führt hierzu in 
seinem Schreiben vom 11.03.2020 aus, dass bei Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 erwarteten 
Teilnehmern aufgrund der aktuellen Erkenntnislage davon auszugehen ist, dass in der Regel keine 
Schutzmaßnahmen durch die Veranstalter getroffen werden können, die gleich effektiv aber weniger 
eingriffsintensiv sind, als eine Veranstaltung mit dieser Teilnehmerzahl nicht durchzuführen. Das 
Auswahlermessen der zuständigen Behörden reduziert sich damit dahingehend, dass nur die Absage 
der Veranstaltung oder -wie z.B. bei sportlichen Großveranstaltungen- eine Durchführung ohne Zu-
schauerbeteiligung in Betracht kommt. 
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Ziel dieser Allgemeinverfügung ist es, die Übertragungswege von SARS-CoV-2 zu unterbrechen und 
das Risiko einzudämmen, ohne dabei das öffentliche Leben gänzlich zum Stillstand zu bringen. Um 
dies sicherzustellen, ist das verfügte Verbot von Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern 
erforderlich und geboten. Mildere, gleich wirksame Mittel zur Erreichung dieses Zwecks sind nicht 
ersichtlich. Die Allgemeinverfügung ist auch angemessen, da sie nicht außer Verhältnis zu dem in der 
Allgemeinverfügung angestrebtem Schutz höherwertiger Rechtsgüter wie Leben, Leib und Gesund-
heit der Bevölkerung steht.  
 
Vom Verbot von Veranstaltungen mit weniger als 1.000 Teilnehmern wird bisher abgesehen, da da-
von ausgegangen wird, dass Veranstalter die Hinweise des Robert Koch-Instituts („Allgemeine Prinzi-
pien der Risikoeinschätzung und Handlungsempfehlungen für Großveranstaltungen“ vom 28. Februar 
2020) beachten und entsprechende Maßnahmen zum Schutz der Teilnehmenden vor einer Infizie-
rung umsetzen werden. Es wird sich ausdrücklich vorbehalten, gegenüber solchen Veranstaltungen 
weitergehende Auflagen zu erteilen oder Verbote auszusprechen. 
 
Zu 2: 
Die Androhungen unmittelbaren Zwangs ist erforderlich, um sofort und unmittelbar gegenüber trotz 
des Verbots stattfindenden Veranstaltungen und Ansammlungen vorgehen zu können. Dies ist wie-
derum erforderlich, um den von Großveranstaltungen ausgehenden Infektionsgefahren wirksam 
(auch schon im Vorfeld) begegnen zu können.  
 
Zu 3: 
Die unter Ziffer 3 verfügten Auflagen sind erforderlich, um auch bei Veranstaltungen unter 1.000 
Teilnehmern das Risiko einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 zu minimieren. Hierzu muss 
sichergestellt werden, dass eine dem Infektionsrisiko angemessene Belüftung des Veranstaltungsor-
tes gewährleistet ist, ausreichende Möglichkeiten der Händehygiene vorgehalten werden und im 
Vorfeld und während der Veranstaltung die Teilnehmer ausreichend über präventive Maßnahmen 
des Infektionsschutzes informiert werden. Die Auflagen orientieren sich eng an den Empfehlungen 
des Robert Koch-Instituts. 
 
Zu 4:  
Die in Ziffer 4 geregelte Anzeigepflicht ist erforderlich, um die zuständige Behörde in die Lage zu ver-
setzen, von jeglichen Veranstaltungen, bei denen ein erhöhtes Infektionsrisiko besteht, Kenntnis zu 
erlangen, um ggf. die Veranstalter und Teilnehmer über präventive Möglichkeiten der Minimierung 
der Gefahren einer Infektion zu informieren oder ggf. beschränkende Maßnahmen treffen zu kön-
nen. 
 
Zu 5: 
Die sofortige Vollziehung der Androhung unmittelbaren Zwangs und der Auflagen unter den Ziffern 2 
und 4 wird angeordnet. Das unter Ziffer 1 verfügte Verbot ist gemäß § 28 Abs. 3 i.V.m. § 16 Abs. 8 
IfSG sofort vollziehbar.  
 
Ein ggf. eingelegtes Rechtsmittel gegen die unter den Ziffern 2 bis 4 getroffenen Anordnungen hat 
somit keine aufschiebende Wirkung. Die Anordnung der sofortigen Vollziehung, die auf § 80 Abs. 2 
Nr. 4 VwGOiv gestützt wird, ist im öffentlichen Interesse erforderlich, da Großveranstaltungen im 
Landkreis Aurich bereits diese Woche stattfinden werden und eine Entscheidung in einem etwaigen 
Klageverfahren bei dem erheblichen Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung nicht abgewartet werden 
kann. Es kann insbesondere nicht hingenommen werden, dass durch das Einlegen von Rechtsmitteln, 
welche dann aufschiebende Wirkung hätten, das ausgesprochene Verbot nicht umgesetzt werden 
könnte. Die Infektionsgefahren, die durch das Verbot verhindert werden sollen, könnten sich dann 
realisieren und der Sinn der ausgesprochenen Beschränkung liefe somit ins Leere. Gleiches gilt für die 
Auflagen unter den Ziffern 3 und 4, da diese darauf ausgerichtet sind, da diese darauf ausgerichtet 
sind, dass für alle stattfindenden Veranstaltungen besondere Sicherheitsvorkehrungen zu treffen 
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sind und das Gesundheitsamt des Landkreises Aurich alle nichtöffentlichen Veranstaltungen mit 
mehr als 100 Teilnehmern Kenntnis erlangt. Das öffentliche Interesse an der sofortigen Vollziehung 
überwiegt im Ergebnis gegenüber dem privaten Interesse eines jeden Einzelnen.  
 
Bekanntmachungshinweis 
Die Allgemeinverfügung gilt einen Tag nach ihrer Veröffentlichung als bekanntgegeben (§ 41 Abs. 4 S. 
4 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG). 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim Ver-
waltungsgericht Oldenburg, Schlosspatz 10, 26122 Oldenburg, erhoben werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. 
Landrat 
Olaf Meinen 
 
__________________________________ 
1
 Infektionsschutzgesetz (IfSG) in der Fassung v. 20.07.2000 (BGBl. I S. 1045), 

1
 Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD) in der Fassung v. 24.03.2006 

(Nds. GVBl. S. 178), 
1
 Niedersächsisches Polizeigesetz (NPOG) vom 19. März 1991 (BGBl. I S. 686), 

1
 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) vom 19. Januar 2005 (Nds. GVBl. S. 258), jeweils in der zurzeit gültigen 

Fassung.  

 

 
Allgemeinverfügung des Landkreises Aurich für Reiserückkehr aus Risikogebieten und besonders 

von der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 und COVID-19 betroffenen Gebieten zur Be-
schränkung des Besuchs von Schulen, Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und 

stationären Einrichtungen der Pflege- und Eingliederungshilfe 
 
Der Landkreis Aurich erlässt gemäß § 28 Abs. 1 S. 2 IfSGv in Verbindung mit § 2 Abs. 1 Nr. 2, § 3 Abs. 1 
S. 1 Nr. 1 NGöGDvi folgende Allgemeinverfügung:  
 

1. Personen, die sich innerhalb der letzten 14 Tage in einem Risikogebiet oder einem besonders 
betroffenen Gebiet entsprechend der jeweils aktuellen Festlegung durch das Robert Koch-
Institut (RKI) aufgehalten haben oder Personen, die Kontakt zu dem vorgenannten Personen-
kreis hatten oder haben, dürfen für einen Zeitraum von 14 Tagen seit Rückkehr aus dem Risi-
kogebiet oder des besonders betroffenen Gebiets bzw. nach Kontakt mit dem vorgenannten 
Personenkreis folgende Einrichtungen nicht betreten: 
 

a. Einrichtungen nach § 33 Nr. 1 bis 4 IfSG (Kindertageseinrichtungen und Kinderhorte, 
erlaubnispflichtige Kindertagespflegestellen, Schulen, Tagesbildungsstätten nach § 
162 ff. NSchGvii und Heime, in denen überwiegend minderjährige Personen betreut 
werden, sowie betriebserlaubte Einrichtungen nach § 45 SGB VIIIviii (stationäre und 
teilstationäre Erziehungshilfe), 
 

b. Einrichtungen nach § 23 Abs. 3 Nr. 1 und Nr. 3 bis 5 IfSG (Krankenhäuser, Vorsorge- 
und Rehabilitationseinrichtungen, in denen eine den Krankenhäusern vergleichbare 
medizinische Versorgung erfolgt, Dialyseeinrichtungen, Tageskliniken), ausgenom-
men von dem Betretungsverbot sind behandlungsbedürftige Personen, 
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c. Stationäre Einrichtungen der Pflege und der Eingliederungshilfe wie Heime für ältere 
Menschen, pflegebedürftige Menschen oder Menschen mit Behinderungen nach § 2 
Abs. 2 NuWGix, stationäre Einrichtungen der Hilfen zur Überwindung besonderer so-
zialer Schwierigkeiten nach §§ 67 ff SGB XIIx sowie Werkstätten für Menschen mit 
Behinderungen, andere Leistungsanbieter nach § 60 SGB IXxi, Tagesförderstätten, 
Tagesstätte für Menschen mit seelischen Behinderungen, ausgenommen von dem 
Betretungsverbot sind behandlungsbedürftige und betreuungsbedürftige Personen, 
und 
 

d. Berufsschulen, Hochschulen, Volkshochschulen, Musikschulen und ähnliche Einrich-
tungen. 

 
Ausreichend ist, dass die entsprechende Festlegung der Gebiete durch das RKI innerhalb der 
14-Tages-Frist erfolgt. Die Risikogebiete und besonders betroffenen Gebiete sind unter 
www.rki.de/ncov-risikogebiete tagesaktuell abrufbar. Als Aufenthalt nach Satz 1 gilt nicht ein 
nur kurzzeitiger Kontakt zum Beispiel im Rahmen eines Tankvorgangs, einer üblichen Kaffee-
pause oder eines Toilettengangs.  
 
Wenn eine nach Ziffer 1 verpflichtete Person minderjährig ist, so hat derjenige für die Einhal-
tung der diese Person treffende Verpflichtung zu sorgen, dem die Sorge für diese Person zu-
steht. Die gleiche Verpflichtung trifft Betreuerinnen und Betreuer einer von der Verpflichtung 
nach Ziffer 1 betroffenen Person, soweit die Erfüllung dieser Verpflichtungen zu deren Auf-
gabenkreis gehört. Sie sind unter Berücksichtigung der Voraussetzungen in Ziffer 1 verpflich-
tet, keine Betreuungsangebote von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen oder 
Heimen in Anspruch zu nehmen. 
 

2. Erhalten die Träger oder die mit den Leitungsaufgaben in den jeweiligen Einrichtungen be-
auftragten Personen der in Ziffer 1 benannten Einrichtungen Kenntnis davon, dass die Vo-
raussetzung nach Ziffer 1 vorliegt, dürfen die betreffenden Personen für einen Zeitraum von 
14 Tagen seit Rückkehr aus dem Risikogebiet oder des besonders betroffenen Gebiets nicht 
betreut oder beschäftigt werden. 
 

3. Die Anordnung gilt ab sofort ab dem Zeitpunkt der Bekanntmachung. Widerspruch und Klage 
gegen diese Allgemeinverfügung haben keine aufschiebende Wirkung. 
 

4. Auf die Bußgeldvorschrift des § 73 Abs. 1a Nr. 6 IfSG wird hingewiesen. 
 
Begründung: 
Zu 1: 
Für Reiserückkehrer aus Risikogebieten oder von der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 be-
sonders betroffenen Gebieten bzw. für Personen, die mit dem vorgenannten Personenkreis Kontakt 
hatten oder haben, wird für den durch die Inkubationszeit definierten Zeitraum von 14 Tagen nach 
Ankunft aus einem der fraglichen Gebiete das Betreten der in den Buchstaben a) bis d) definierten 
Einrichtungen verboten. Die Maßnahme dient dazu, die Ausbreitung des neuen Erregers einzudäm-
men, sowie den Schutz vulnerabler Personengruppen sicherzustellen. Darüber hinaus tragen die 
Maßnahmen für die erfassten medizinischen Einrichtungen auch zur Aufrechterhaltung der Versor-
gungskapazitäten bei. 
 
Zu 1a: 
Nach den bisherigen Erkenntnissen erkranken Kinder nicht schwer an COVID-19.  Sie können aber 
ebenso wie Erwachsene, ohne Symptome zu zeigen, Überträger des Coronavirus SARS-CoV-2 sein. 
Kinder und Jugendliche sind zugleich besonders schutzbedürftig. Dabei ist die Übertragungsgefahr 
bei Kindern besonders hoch, weil kindliches Spiel in den frühkindlichen Einrichtungen regelmäßig 

http://www.rki.de/ncov-risikogebiete
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einen spontanen engen körperlichen Kontakt der Kinder untereinander mit sich bringt. Das Einhalten 
disziplinierter  Hygieneetiketten ist zudem abhängig vom Alter und der Möglichkeit zur Übernahme 
von (Eigen-)Verantwortung und bedarf daher bei Kindern noch einer entwicklungsangemessenen 
Unterstützung durch Erwachsene. Diese Unterstützung kann in den Einrichtungen mit einer Vielzahl 
an betreuten Kindern seitens der Aufsichtspersonen nicht immer ununterbrochen sichergestellt wer-
den. Damit steigt die Gefahr, dass sich Infektionen innerhalb der Einrichtungen verbreiten und diese 
nach Hause in die Familien getragen werden. Aus diesen Gründen ist nach Abwägung aller Umstände 
eine allgemeingültige Anordnung erforderlich, um die Verbreitung der Infektion in Gemeinschaftsein-
richtungen, in denen überwiegend Minderjährige betreut werden, zu unterbinden. Diese Anordnung 
betrifft die Kindertagespflege auch dann, wenn nur ein Kind betreut wird. Denn auch dann ist eine 
Übertragung auf weitere Kinder nicht ausgeschlossen. 
 
Zu 1b und 1c:  
In den stationären medizinischen Einrichtungen werden vielfach Personen betreut, die durch eine 
Infektion mit dem neuen Erreger in besonders schwerer Weise gesundheitlich gefährdet wären. Zum 
Schutz dieser besonders vulnerablen Personengruppen stellt die Beschränkung des Zugangs für Rei-
serückkehrende aus Risikogebieten oder besonders betroffenen Gebieten eine geeignete und erfor-
derliche Schutzmaßnahme dar. Neben der Vermeidung von Einträgen des Erregers wird auch die 
medizinische Versorgung unterstützt. Die Erkrankung des betreuenden und medizinischen Personals 
wird verringert. 
 
Zu 1d: 
Viele Studierende sowie Beschäftigte in Hochschulen weisen eine überdurchschnittliche Reisetätig-
keit auf. Dies umfasst insbesondere auch Aufenthalte in Risiko- oder besonders betroffenen Gebie-
ten. 
 
Risikogebiete und besonders betroffene Gebiete sind Gebiete, in denen eine fortgesetzte Übertra-
gung von Mensch zu Mensch vermutet werden kann. Um dies festzulegen, verwendet das RKI ver-
schiedene Indikatoren (u. a. Erkrankungshäufigkeit, Dynamik der Fallzahlen). In den durch das RKI 
festgestellten Risikogebieten und besonders betroffenen Gebieten besteht eine allgemein wesentlich 
erhöhte Infektionsgefahr, sodass Personen, die sich dort aufhielten, als ansteckungsverdächtig anzu-
sehen sind. Es ist auf die aktuelle Einstufung abzustellen. Es kommt nicht darauf an, dass diese Ein-
schätzung bereits zum Zeitpunkt des Aufenthalts im Sinne der Ziffer 1 in dem Gebiet vom RKI festge-
stellt wurde. 
 
Der Ansteckungsverdacht besteht, wenn die Person dort mindestens einen 15-minütigen Kontakt zu 
einer anderen Person im Abstand von weniger als 75 cm hatte. Dieses Kriterium grenzt deshalb den 
Aufenthalt von der bloßen Durchreise ab. 
 
Kein Aufenthalt im Sinne der Ziffer 1 dieser Verfügung wird in der Regel bei einem bloßen Toiletten-
gang, einem Tankvorgang oder einer üblichen Kaffeepause gegeben sein. 
 
Zu 2:  
Entsprechend Ziffer 1 dürfen die Personensorgeberechtigten die betreffenden Kinder nicht in die 
Einrichtungen bringen und das Recht auf Betreuung gegenüber dem Träger oder der Tagespflegeper-
son geltend machen. Der Rechtsanspruch auf Betreuung nach § 24 SGB VIII ist insoweit einge-
schränkt. 
Zu 3:  
Es ist ausdrücklich keine Aufgabe der Träger bzw. des eingesetzten Personals bzw. der Tagespflege-
person, gezielt durch Nachfragen zu erforschen, ob Kinder sich in einem Risikogebiet aufgehalten 
haben. Nur dann, wenn eine positive Kenntnis darüber besteht, dürfen diese Schülerinnen und Schü-
ler sowie Kinder nicht mehr betreut werden. 
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Zu 4:  
Die Anordnung ist gemäß § 28 Abs. 3 i. V. m. § 16 Abs. 8 IfSG sofort vollziehbar. 
 
Zu 5: 
Die Bußgeldbewehrung der Maßnahme bis zu 25.000 Euro folgt aus § 73 Abs. 1a Nr. 6 IfSG. Die An-
ordnung stellt eine Maßnahme nach § 28 Abs. 1 Satz 1 IfSG dar. 
 
Bekanntmachungshinweis 
Die Allgemeinverfügung gilt einen Tag nach ihrer Veröffentlichung als bekannt gegeben (§ 41 Abs. 4 
S. 4 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG). 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim Ver-
waltungsgericht Oldenburg, Schlossplatz 10, 26122 Oldenburg, erhoben werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. 
Landrat 
Olaf Meinen 
 
__________________________________ 
1
 Infektionsschutzgesetz (IfSG) in der Fassung v. 20.07.2000 (BGBl. I S. 1045), 

1
 Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD) v. 24.03.2006 (Nds. GVBl. S. 

178), 
1 Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) v. 03. März 1998, 
1 Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII) v. 26. Juni 1990 (BGBI. I S. 1163), 
1 Niedersächsischen Gesetzes über unterstützende Wohnformen (NuWG) v. 29. Juni 2011, 
1 Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) v. 27. Dezember 2003 (BGBI. I S. 3022), 
1 Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX) v. 23. Dezember 2016 (BGBI. I S. 3234), jeweils in der zurzeit gültigen 
Fassung. 

 

 
Allgemeinverfügung des Landkreises Aurich über die Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz der Be-

wohner sowie Beschäftigten der Pflegeeinrichtungen im Kreisgebiet 
 
Der Landkreis Aurich erlässt gemäß § 28 Abs. 1 S. 1 IfSGxii in Verbindung mit § 2 Abs. 1 Nr. 2, § 3 Abs. 
1 S. 1 Nr. 1 NGöGDxiii folgende Allgemeinverfügung:  
 

1. Die Besuchszeiten der Pflegeeinrichtungen werden auf zwei Stunden täglich in einem Zeit-
fenster zwischen 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr beschränkt. 
  

2. Der Besuch wird auf eine Person pro Bewohner und auf maximal eine Stunde begrenzt. 
 

3. Der Zugang zu den Bewohnern erfolgt nur noch nach Körpertemperaturmessung der Besu-
cher. Bei einer Körpertemperatur von mehr als 37,5 Grad ist der Zugang nicht erlaubt. 
 

4. Die Besucher der Bewohner werden dokumentiert (einschließlich der Kontaktdaten). 
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Begründung: 
Zu 1 bis 4:  
Im Dezember 2019 trat in der Stadt Wuhan/Volksrepublik China erstmals die Atemwegserkrankung 
COVID-19 auf, welche durch das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 verursacht wird. Seitdem bereitet 
sich diese Erkrankung auch in anderen Ländern, darunter Deutschland, aus. Die Krankheitsverläufe 
variieren dabei stark, von symptomlosen Verläufen bis hin zu schweren Pneumonien mit Lungenver-
sagen und Tod.  
 
Im Landkreis Aurich wurde am 09. März 2020 der erste Corona-Fall bekannt. Seither steigt die Anzahl 
der infizierten Personen im Landkreis Aurich. 
 
Werden Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige oder Ausscheider festgestellt, so 
trifft die zuständige Behörde die notwendigen Schutzmaßnahmen, soweit und solange es zur Verhin-
derung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten erforderlich ist (§ 28 Abs. 1 S. 1 IfSG). 
 
Der Landkreis Aurich ist die für den Erlass von Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung 
übertragbarer Krankheiten sachlich und örtlich zuständige Behörde (§ 28 Abs. 1 S. 2 IfSG in Verbin-
dung mit § 2 Abs. 2 Abs. 1 Nr. 2, § 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 NGöGD). Bei SARS-CoV-2 handelt es sich um 
einen Krankheitserreger im Sinne des § 2 Nr. 1 IfSG. Im Landkreis Aurich wurden bereits mehrere 
erkrankte, krankheitsverdächtige und krankheitsgefährdete Personen im Sinne des § 2 Nr. 4, 5 und 7 
IfSG identifiziert.  
 
Die Voraussetzungen des § 28 Abs. 1 S. 1 in Verbindung mit S. 2 IfSG sind vorliegend erfüllt. Mithin 
besteht die Erforderlichkeit, die unter den Ziffern 1 bis 4 angeordneten Maßnahmen zur Verhinde-
rung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten anzuordnen. Wegen der dynamischen Ausbreitung 
von SARS-CoV-2, die sich in den letzten Wochen -auch mit den ersten Todesfällen bundesweit- ge-
zeigt hat, sind bei der Entscheidung die medizinalfachlichen und epidemiologischen Erkenntnisse zu 
berücksichtigen. Zudem sind die Empfehlungen des Bundesministeriums des Inneren, für Bau und 
Heimat (BMI) und des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) sowie des Robert Koch-Institutes 
heranzuziehen. Durch den vorherrschenden Übertragungsweg von SARS-Cov-2 z.B. durch Husten, 
Niesen oder teils mild erkrankte oder asymptomatisch Infizierten kann es zur Übertragung von 
Mensch zu Mensch kommen. Bewohner in Pflegeeinrichtungen gehören dabei nach Einschätzung des 
Robert Koch-Instituts zu der identifizierten Risikogruppe, die es aufgrund eines möglichen schwer-
wiegenderen Krankheitsverlaufes im Falle einer Ansteckung zu schützen gilt.  
 
Ziel dieser Allgemeinverfügung ist es, die Übertragungswege von SARS-CoV-2 auf Bewohner von Pfle-
geeinrichtungen zu unterbrechen und das Risiko einzudämmen. Um dies sicherzustellen, sind die 
unter den Ziffern 1 bis 4 angeordneten Maßnahmen erforderlich und geboten. Mildere, gleich wirk-
same Mittel zur Erreichung dieses Zwecks sind nicht ersichtlich. Die Allgemeinverfügung ist auch an-
gemessen, da sie nicht außer Verhältnis zu dem in der Allgemeinverfügung angestrebtem Schutz 
höherwertiger Rechtsgüter wie Leben, Leib und Gesundheit der Bewohner der Pflegeeinrichtungen 
steht.  
 
Die unter Ziffer 1 bis 4 verfügten Maßnahmen sind sofort vollziehbar (§ 28 Abs. 3 i.V.m. § 16 Abs. 8 
IfSG). Ich weise darauf hin, dass Rechtsbehelfe gegen diese Allgemeinverfügung keine aufschiebende 
Wirkung haben. 
 
Bekanntmachungshinweis 
Die Allgemeinverfügung gilt einen Tag nach ihrer Veröffentlichung als bekanntgegeben (§ 41 Abs. 4 S. 
4 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfGxiv). 
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Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim Ver-
waltungsgericht Oldenburg, Schlosspatz 10, 26122 Oldenburg, erhoben werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. 
Landrat 
Olaf Meinen 
 
__________________________________ 
Infektionsschutzgesetz (IfSG) v. 20.07.2000 (BGBl. I S. 1045), 
1
 Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst  

(NGöGD) v. 24.03.2006 (Nds. GVBl. S. 178),  
jeweils in der zurzeit gültigen Fassung 
1
 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) v. 23. Januar 2003 (BGBI. I S. 102), 

jeweils in der zurzeit gültigen Fassung. 

 

 
Jahresabschluss 2016 

der kommunalen Anstalt „Landkreis Aurich – Jobcenter (kAöR)“ 
 
Gemäß § 29 der Verordnung über kommunale Anstalten (KomAnstVO) wird ortsüblich bekannt gege-
ben, dass der Verwaltungsrat der „Landkreis Aurich – Jobcenter (kAöR)“ in seiner Sitzung am 
11.03.2020 den Jahresabschluss 2016 festgestellt und gleichzeitig dem Vorstand für die Haushalts-
führung im Haushaltsjahr 2016 Entlastung erteilt hat. 
 
Der Verwaltungsrat hat beschlossen, den im Jahresabschluss 2016 in der Ergebnisrechnung festge-
stellten Überschuss in Höhe von 67.687,22 € als Rücklage für etwaige Sollfehlbeträge in die Folgejah-
re zu übernehmen. 
 
Der Jahresabschluss 2016 der kommunalen Anstalt „Landkreis Aurich – Jobcenter (kAöR)“ wurde 
durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Aurich geprüft. Das Rechnungs-prüfungsamt hat 
mit Datum vom 20.02.2020 folgenden Bestätigungsvermerk, der mit Bemerkungen versehen ist, er-
teilt: 
 
 
„Der Jahresabschluss zum 31.12.2016, der Rechenschaftsbericht und die Buchführung der kommuna-
len Anstalt entsprechen nach pflichtgemäßer Prüfung den Rechtsvorschriften. Die Geschäftsführung 
erfolgt ordnungsgemäß. Die Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, der Liquidität und 
der Rentabilität ist nicht zu beanstanden. Die Finanz-, Vermögens- und Ertragslage sowie die Liquidi-
tät werden im Jahresabschluss entsprechend den tatsächlichen Verhältnissen dargestellt. Bei den 
Erträgen und Aufwendungen sowie bei den Einzahlungen und Auszahlungen wurde grundsätzlich 
nach der gebotenen Wirtschaftlichkeit verfahren.“ 
 
Der Jahresabschluss und der Lagebericht werden in der Zeit vom 16.03.2020 bis 25.03.2020 im Kreis-
haus Aurich, Fischteichweg 7-13, Zimmer 3.030, während der Dienststunden öffentlich ausgelegt. 
 
Aurich, 12.03.2020 
 
Landkreis Aurich Jobcenter kAöR 
 
Der Vorstand 
Focken 
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Vorprüfung 
der Umweltverträglichkeit 

 
Bei folgendem Bauvorhaben wurde die Notwendigkeit einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) 
gem. § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der 
Neufassung vom 24.02.2010 (BGBI. 1 S. 94) zuletzt geändert durch Art. 2 vom 12.12.2019 (BGBI. I 
S. 2513) geprüft. 
 
Die MMJ GmbH plant in der Gemarkung Ulbargen, Flur 3, Flurstück 40/2 und der Gemarkung Strack-
holt, Flur 1, Flurstück 66/3, die Änderung der Betriebsweise von zwei Anlagen der seinerzeit fünf ge-
nehmigten Windenergieanlagen (WEA) im Windpark Timmler Kampen. Gegenstand der Änderung ist 
die Leistungserhöhung durch einen geänderten Betriebsmodus im Nachtzeitraum (22:00 Uhr – 
6:00 Uhr) der WEA 1 von BM 600 kW auf BM 102,5 (2.700 kW) und der WEA 3 von BM 1.000 kW auf 
BM IIs (3.000 kW). Die Standorte des Vorhabens liegen innerhalb der Sonderbaufläche für die Wind-
energieanlagennutzung der Gemeinde Großefehn. 
 
Mit immissionsschutzrechtlichem Genehmigungsbescheid vom 28.12.2016 wurde der Fa. MMJ die 
Errichtung und der Betrieb von fünf Windenergieanlagen des Typs Enercon E-115 TES mit einer Na-
benhöhe von 135,48 m, einer maximalen Gesamthöhe von 193,33 m und einem Rotordurchmesser 
von 115,71 m sowie einer Nennleistung von je 3 MW genehmigt. Die Standorte der Anlagen ändern 
sich durch die Änderung nicht. 
 
Gemäß § 9 Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 UVPG ist bei der Änderung eines Vorhabens, für das keine UVP 
durchgeführt worden ist, eine allgemeine UVP-Vorprüfung durchzuführen, wenn das geänderte Vor-
haben einen in Anlage 1 angegebenen Prüfwert für die Vorprüfung erstmals oder erneut erreicht 
oder überschreitet und eine Vorprüfung ergibt, dass die Änderung erhebliche nachteilige Umwelt-
auswirkungen hervorrufen kann. Die Prüfung hat aus folgenden Gründen ergeben, dass keine erheb-
lichen Umweltauswirkungen zu erwarten sind, sodass keine UVP-Pflicht besteht. 
 
Gemäß der Anlage 3 Nr. 3 des Gesetzes über Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVPG) sind die mög-
lichen Auswirkungen eines Vorhabens auf die Schutzgüter zu beurteilen. 
 
Für die Schutzgüter Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt, Fläche, Boden, Wasser, Klima, Luft, Land-
schaft, kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter sind keine erheblichen negativen Umweltauswirkun-
gen durch das geplante Vorhaben zu erwarten. Durch die Änderung der Betriebsweise entstehen auf 
diese Schutzgüter keine geänderten Auswirkungen, als die bereits im immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsbescheid vom 28.12.2016 betrachteten. Die bereits betrachteten Auswirkungen sind 
als nicht erheblich einzustufen. 
 
Ebenso sind keine erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch, insbesondere die menschli-
che Gesundheit, zu erwarten. Zwar erhöht sich durch die geänderte Betriebsweise teilweise der 
Schallleistungspegel gegenüber dem bisher genehmigten, jedoch werden entsprechend der TA-Lärm 
die zulässigen Immissionsrichtwerte durch den Beurteilungspegel der Gesamtbelastung an den um-
liegenden Immissionsorten eingehalten. 
 
Es liegen insgesamt keine erheblichen Umweltauswirkungen vor. 
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Diese Bekanntgabe ist gem. § 5 Abs. 3 Satz 1 UVPG nicht selbständig anfechtbar. 
 
Aurich, den 19.02.2020  
 
Landkreis Aurich 
 
Der Landrat  
 

 
Bekanntmachung nach dem Nds. Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

(NUVPG); 
Rasteder Projektierung GmbH, Zum Breen 40, 26180 Rastede 

 
Rasteder Projektierung GmbH, Zum Breen 40, 26180 Rastede hat die Plangenehmigung für Graben-
verfüllung in der Gemarkung Arle, Flur: 6, Flurstück: 69/2 beantragt. 
 
Der Landkreis Aurich hat eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalles gemäß § 5 des Nds. Gesetzes 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung (NUVPG) durchgeführt. 
 
Die Vorprüfung hat aus folgenden Gründen ergeben, dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung für 
das Vorhaben nicht erforderlich ist: 
 

 Es treten nur geringfügige bzw. kleinräumige Auswirkungen auf Menschen, Tiere/Pflanzen, 
Boden, Wasser und Luft auf. 

 

 Es sind keine Schutzgebiete oder geschützte Tier- und Pflanzenarten betroffen. 
 

 Insgesamt treten keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen auf. 
 
Diese Feststellung wird hiermit nach § 6 NUVPG bekannt gemacht. Die Feststellung ist nicht selb-
ständig anfechtbar. 
 
Aurich, den 06.03.2020 
 
Landkreis Aurich 
 
Der Landrat 
 

 
B. Bekanntmachungen der Stadt Emden 

 

 
Bekanntmachung nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 

für einen Gewässerausbau gemäß § 68 WHG / Stadt Emden 
 
Der Bau- und Entsorgungsbetrieb Emden hat im Rahmen des Bauvorhabens entlang des Hörntjewe-
ges in Emden einen Antrag nach § 68 WHG für einen Gewässerausbau (Erweiterung eines bestehen-
den  Regenrückhaltebeckens) in der Gemarkung Larrelt, Flur 11, Flurstück 4/23 gestellt. 
 
Die Stadt Emden hat nach der Vorprüfung des Einzelfalls gemäß des Gesetzes über die Umweltver-
träglichkeit (UVPG) vom 12.02.1990 (BGBl. I S. 205), in der Fassung der Bekanntmachung vom 
24.02.2010 (BGBl. I S. 94), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 30.11.2016 (BGBl. I S. 2749) 



- 84 - 

geändert worden ist, festgestellt, dass eine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeits-
prüfung für das Vorhaben nicht besteht.  
 
Es sind insgesamt keine erheblichen negativen Umweltauswirkungen zu erwarten bzw. diese werden 
durch eine angepasste Technik, durch die angepasste zeitliche Ausführung der Baumaßnahmen und 
einer ökologischen Baubegleitung vermieden. 
 
Diese Feststellung wird hiermit gemäß § 3a UVPG bekannt gemacht. Diese Feststellung ist nicht selb-
ständig anfechtbar. 
 
Emden, den 05.03.2020 
 
Stadt Emden 
 
Der Oberbürgermeister 
 
 

Satzung der Stadt Emden über die Verlängerung der Veränderungssperre Nr. 21 
 
Gemäß der §§ 14, 16 Abs. 1 und 17 Abs. 1 Satz 3 des Baugesetzbuches (BauGB) i.V.m. §§ 10 Abs. 1 
sowie 58 Abs. 1 Nr. 5 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) jeweils in der 
zur Zeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Emden in seiner Sitzung am 05.03.2020 folgende Sat-
zung beschlossen: 
 

§ 1 
 
Die Geltungsdauer der Veränderungssperre Nr. 21 zur Sicherung der Planung im Geltungsbereich des 
Bebauungsplan D 24 F „Fachmarktzentrum Harsweg II“ wird um ein Jahr verlängert. 
 

§ 2 
 
Der Geltungsbereich der Satzung wird gemäß der zeichnerischen Darstellung in der Anlage 1 dieser 
Satzung abgegrenzt.  
 

§ 3 
 
Diese Satzung tritt mit Ablauf der ursprünglichen Veränderungssperre am 23.03.2020 in Kraft. Sie 
tritt nach Ablauf von einem Jahr außer Kraft. 
 
Emden, den 10.03.2020 
 
Stadt Emden 
 
Tim Kruithoff 
Oberbürgermeister 
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Vorstehende Satzung wird hiermit bekanntgemacht.  
 
Hinweise: Etwaige Mängel der Abwägung beim Zustandekommen dieser Satzung sind nach § 215 
Abs. 1 BauGB unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb von einem Jahr seit dieser Bekannt-
machung gegenüber der Stadt Emden geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verlet-
zung oder den Mangel begründen soll, ist darzulegen. Auf die Vorschriften des § 18 Abs. 2 Satz 2 und 
3 BauGB über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für entstandene 
Vermögensnachteile durch diese Satzung und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei 
nicht fristgemäßer Geltendmachung wird hingewiesen. Die Satzung über die Verlängerung der Ver-
änderungssperre Nr. 21 kann während der Dienststunden im Fachdienst Stadtplanung, Verwaltungs-
gebäude II der Stadt Emden, Ringstraße 38b, im 2. OG, Zimmer 208 eingesehen werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emden, 10.03.2020 
 
Stadt Emden 
 
 – 361 –  
Der Oberbürgermeister 
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C. Bekanntmachungen der Gemeinden 

 

 
Bekanntmachung der 43. Änderung des Flächennutzungsplanes „Gewerbegebiet Middels“ und der 
61. Änderung des Flächennutzungsplanes „Westerlooger Straße/Alter Heerweg“ der Stadt Aurich 

 
Der Landkreis Aurich hat die vom Rat der Stadt Aurich am 12.12.2019 in öffentlicher Sitzung be-
schlossene 43. Änderung des Flächennutzungsplanes mit Verfügung vom 24.06.2019, Az. IV/60.1-
2019/04-AUR-43.Ä-Ca, gem. § 6 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) mit Auflagen genehmigt. 
 
Der Geltungsbereich der 43. Flächennutzungsplanänderung ist im nachfolgenden Kartenausschnitt, 
der Bestandteil der Bekanntmachung ist, schwarz umrandet dargestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des Weiteren hat der Landkreis Aurich die vom Rat der Stadt Aurich am 27.06.2019 in öffentlicher 
Sitzung beschlossene 61. Änderung des Flächennutzungsplanes mit Verfügung vom 04.03.2020; 
Az. IV/60.1-2020/197/Ca, gem. § 6 Abs. 1 BauGB ohne Auflagen genehmigt. 
 
Der Geltungsbereich der 61. Flächennutzungsplanänderung ist im nachfolgenden Kartenausschnitt, 
der Bestandteil der Bekanntmachung ist, schwarz umrandet dargestellt. 
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Die 43. Änderung des Flächennutzungsplanes und die 61. Änderung des Flächennutzungsplanes wer-
den gem. § 6 Abs. 5 BauGB mit dieser Bekanntmachung im Amtsblatt des Landkreises Aurich und der 
Stadt Emden am 13.03.2020 rechtswirksam. 
 
Die Flächennutzungsplanänderungen können einschließlich der Begründungen und der Umweltbe-
richte sowie der zusammenfassenden Erklärungen während der Dienststunden bei der Stadt Aurich, 
Fachdienst Planung, II. Obergeschoss, Bgm. Hippen Platz 1, 26603 Aurich, eingesehen werden. Je-
dermann kann diese Unterlagen einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen.  
 
Gem. § 215 Abs. 1 BauGB werden unbeachtlich:  

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften  

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und  

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, wenn sie nicht 
innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung der Flächennutzungspläne schriftlich ge-
genüber der Stadt Aurich unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhaltes 
geltend gemacht worden sind.  

 
Auf die gleichlautende Bekanntmachung im Aushangkasten des Rathauses, sowie im Internet unter 
https://www.aurich.de/bauen-wohnen/bauleitplanung/bauleitplaene-wirksamrechtskraeftig-
2020.html  wird hingewiesen.  
 
Des Weiteren werden gemäß § 6a Abs. 2 BauGB die in Kraft getretenen Flächennutzungsplanände-
rungen mit der Begründung und der zusammenfassenden Erklärung dauerhaft ins Internet einge-
stellt. Gem. § 6a Absatz 2 BauGB sind die Planunterlagen auch im Internet unter 
https://uvp.niedersachsen.de/kartendienste  abrufbar. 
 
Aurich, den 11.03.2020 
 
Stadt Aurich 
 
Der Bürgermeister 
Feddermann 
 

 
Haushaltssatzung der Stadt Wiesmoor für das Haushaltsjahr 2020 

 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der 
Stadt Wiesmoor in der Sitzung am 24.02.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

   
1.1 der ordentlichen Erträge auf 26.687.900 € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 28.565.400 € 
   
1.3 der außerordentlichen Erträge 612.500 € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen 794.100 € 

https://www.aurich.de/bauen-wohnen/bauleitplanung/bauleitplaene-wirksamrechtskraeftig-2020.html
https://www.aurich.de/bauen-wohnen/bauleitplanung/bauleitplaene-wirksamrechtskraeftig-2020.html
https://uvp.niedersachsen.de/kartendienste
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2.  im Finanzhaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

   
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 24.631.600 € 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 25.367.300 € 
   
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 4.415.400 € 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 6.436.800 € 
   
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 2.021.400 € 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 820.400 € 
 
festgesetzt. 

 

   
Nachrichtlich: 
Gesamtbetrag 

 

   der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 31.068.400 € 
   der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 32.624.500 € 

   der Differenz zwischen Einzahlungen und Auszahlungen des 
   Finanzhaushaltes 
 

-1.556.100 € 

+ Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des 
   Haushaltsjahres 

168.800 € 

= Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des 
   Haushaltsjahres 

-1.387.300 € 

 
§ 1a 

 
Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Baubetriebshof Wiesmoor für das Haushaltsjahr 2020 
wird 
im Erfolgsplan mit 

Erträgen von 1.942.200 € 
Aufwendungen von 1.940.000 € 

im Vermögensplan mit 
Einnahmen von 60.000 € 
Ausgaben von 60.000 € 

festgesetzt. 
 

§ 2 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.021.400 € festgesetzt. 
 

§ 2a 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen des Eigenbetriebs Baubetriebshof Wiesmoor erforderlich ist, wird auf  
60.000 € festgesetzt. 
 
 
 
 

§ 3 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.190.000 € festgesetzt. 



- 89 - 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000 € festgesetzt. 
 

§ 4a 
 
Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben durch die Son-
derkasse des Eigenbetriebs Baubetriebshof Wiesmoor in Anspruch genommen werden dürfen, wird 
auf 300.000 € festgesetzt. 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das 
Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt worden: 
 
1. Grundsteuer 
 
1.1 für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) 383 v. H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 383 v. H. 
 
2. Gewerbesteuer 377 v. H. 
 

§ 6 
 
Über- und außerplanmäßige Ausgaben bis zu einer Höhe von 15.000 € je Produktkonto sind gemäß § 
117 Abs. 1 NKomVG unerheblich. 
 
Die Wertgrenzen für Investitionen nach § 12 KomHKVO wird auf 2.300.000 € festgelegt. 
 
Wiesmoor, 25.02.2020 
 
Stadt Wiesmoor 
 
Völler 
Bürgermeister 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. 
 
Die nach §§ 120 Abs. 2, 119 Abs. 4, 122 Abs. 2 sowie § 130 Abs. 3 i. V. m. § 120 Abs. 2 Niedersächsi-
sches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) erforderlichen Genehmigungen sind durch den Land-
kreis Aurich am 9. März 2020, Az. I/10-150 20 1, erteilt worden. 
 
 
 
 
 
 
 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom 16. März 2020 bis zum 24. März 2020 
zur Einsichtnahme im Rathaus der Stadt Wiesmoor öffentlich aus. 
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Wiesmoor, 9. März 2020 
 
Stadt Wiesmoor 
 
Völler 
Bürgermeister  
 

 
Haushaltssatzung 

der Gemeinde Berumbur das Haushaltsjahr 2020 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der 
Gemeinde Berumbur in der Sitzung am 11.02.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
 1.1 der ordentlichen Erträge auf 1.559.200 Euro 
 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 1.586.200 Euro 
 
 1.3 der außerordentlichen Erträge auf 27.000 Euro 
 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 Euro 
 
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
 2.1 der Einzahlungen auf 1.560.200 Euro 
 2.2 der Auszahlungen auf 1.529.500 Euro 
 
festgesetzt. 
 
Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen: 
 
 2.1.1 auf Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.497.200 Euro 
 2.2.1 auf Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.475.400 Euro 
 
 2.1.2 auf Einzahlungen für Investitionen 63.000 Euro 
 2.2.2 auf Auszahlungen für Investitionen 54.100 Euro 
 
 2.1.3 auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 Euro 
 2.2.3 auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 Euro 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
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§ 4 

 
Liquiditätskredite werden nicht beansprucht. 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt: 
 
 
1. Grundsteuer 
 
 a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) 420 v. H. 
 b) für Grundstücke (Grundsteuer B) 440 v. H. 
 
2. Gewerbesteuer 380 v. H. 
 
Berumbur, den 11.02.2020 
 
Gemeinde Berumbur 
 
Der Gemeindedirektor 
Trännapp 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. 
 
Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 
 
Der Haushaltsplan liegt gem. § 114 Absatz 2 Satz 3 NKomVG vom 16. März 2020 bis zum 24. März 
2020 zur Einsichtnahme im Rathaus der Samtgemeinde Hage, 26524 Hage, Zimmer 8, öffentlich aus. 
 
Berumbur, 9. März 2020 
 
Gemeinde Berumbur 
 
Trännapp 
Gemeindedirektor 
 

 
Haushaltssatzung 

der Gemeinde Hagermarsch für das Haushaltsjahr 2020 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der 
Gemeinde Hagermarsch in der Sitzung am 20.02.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
 1.1 der ordentlichen Erträge auf 377.300 Euro 
 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 377.300 Euro 
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 1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0 Euro 
 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 Euro 
 
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
 2.1 der Einzahlungen auf 372.300 Euro 
 2.2 der Auszahlungen auf 397.800 Euro 
 
festgesetzt. 
 
Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen: 
 
 2.1.1 auf Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 372.300 Euro 
 2.2.1 auf Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 367.800 Euro 
 
 2.1.2 auf Einzahlungen für Investitionen 0 Euro 
 2.2.2 auf Auszahlungen für Investitionen 30.000 Euro 
 
 2.1.3 auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 Euro 
 2.2.3 auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 Euro 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
 
Liquiditätskredite werden nicht beansprucht. 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 
 
 a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) 420 v. H. 
 b) für Grundstücke (Grundsteuer B) 440 v. H 
 
2. Gewerbesteuer 380 v. H. 
 
 
 
 
 
 
 
Hagermarsch, den 20.02.2020 
 
Gemeinde Hagermarsch 
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Der Gemeindedirektor 
Trännapp 
 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. 
 
Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 
 
Der Haushaltsplan liegt gem. § 114 Absatz 2 Satz 3 NKomVG vom 16. März 2020 bis zum 24. März 
2020 zur Einsichtnahme im Rathaus der Samtgemeinde Hage, 26524 Hage, Zimmer 8, öffentlich aus. 
 
Hagermarsch, 10. März 2020 
 
Gemeinde Hagermarsch 
 
Trännapp 
Gemeindedirektor 
 

 
Bekanntmachung 

Bebauungsplan Nr. 02.29, Änderung Nr. 4 
des Flecken Hage 

 
Der Rat der Gemeinde Hage hat am 24.02.2020 in öffentlicher Sitzung den Bebauungsplan Nr. 02.29, 
Änderung Nr. 4 nach §10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen. 
 
Der Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung ist aus dem nachstehenden Übersichtsplan ersicht-
lich: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Bebauungsplanänderung tritt mit dieser Bekanntmachung in Kraft (Vgl. § 10 Abs. 3 BauGB). 
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Die Bebauungsplanänderung kann einschließlich ihrer Begründung, Umweltbericht, Grünordnungs-
plan sowie der zusammenfassenden Erklärung nach § 10a Abs. 1 BauGB bei dem Flecken Hage, 
Hauptstraße 81, 26524 Hage während der üblichen Dienststunden eingesehen werden. Jedermann 
kann die Bebauungsplanänderung einsehen und über ihren Inhalt Auskunft verlangen. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die Fälligkeit etwaiger Entschädigungs-
ansprüche im Falle der in den §§ 39-42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile, deren Leistung 
schriftlich beim Entschädigungspflichtigen zu beantragen ist, und des § 44 Abs. 4 BauGB über das 
Erlöschen von Entschädigungsansprüchen, wenn der Antrag nicht innerhalb der Frist von drei Jahren 
gestellt ist, wird hingewiesen. 
 
Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften sowie Mängel des Abwägungsvorgangs nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB werden gemäß 
§ 215 Abs. 1 Nr. 1 und 3 BauGB unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntma-
chung schriftlich gegenüber dem Flecken Hage unter Darlegung des die Verletzung begründenden 
Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 
 
Hage, den 11.03.2020 
 
Flecken Hage 
 
Der Gemeindedirektor 
Trännapp 
 

 
Haushaltssatzung 

der Gemeinde Ihlow für das Haushaltsjahr 2020 

 
Aufgrund des § 112 in Verbindung mit § 58 Abs. 1 Nr. 9 des Niedersächsischen Kommunalverfas-
sungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Ihlow in der Sitzung am 27.02.2020 folgende 
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020  wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag  
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf 22.752.500 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 23.413.200 Euro 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge 0 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 Euro 
 
2. im Finanzhaushalt  
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 21.760.300 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 21.412.500 Euro 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 448.000 Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2.814.200 Euro 
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2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 2.366.200 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 977.200 Euro 
 
festgesetzt. 
 
 
Nachrichtlich: 
 
Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 24.574.500 Euro 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 25.203.900 Euro. 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.366.200 Euro festgesetzt. 
 

§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 836.000 Euro festgesetzt. 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 Euro festgesetzt. 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt 
festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 
 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 380 v. H. 

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 370 v. H. 
 
2. Gewerbesteuer 380 v. H. 
 

§ 6 
 
1. Die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung  im Sinne des § 12 Abs. 1 

Satz 1 KomHKVO wird auf 2.200.000 Euro festgesetzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen  gem. § 117 Abs. 1NKomVG gelten 

als unerheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 10.000 Euro nicht übersteigen. 
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Ihlow, den 27.02.2020 
 
Gemeinde Ihlow 
 
Börgmann 
Der Bürgermeister 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. 
 
Die gemäß §§ 119 Abs. 4 und 120 Abs. 2 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz erforderli-
che Genehmigungen sind durch den Landkreis Aurich am 9. März 2020, Az. I/10-150 20 1, erteilt 
worden. 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom 16.03.2020 bis zum 24.03.2020 zur 
Einsichtnahme im Rathaus der Gemeinde Ihlow, Zimmer 119, öffentlich aus. 
 
Aurich, 09.03.2020 
 
Gemeinde Ihlow 
 
Börgmann 
Bürgermeister 
 

 
Haushaltssatzung 

der Gemeinde Südbrookmerland 
für das Haushaltsjahr 2020 

 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der 
Gemeinde Südbrookmerland in der Sitzung am 27. Februar 2020 folgende Haushaltssatzung be-
schlossen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt  
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 

 
 1.2 der ordentlichen Erträge auf  25.703.600 € 
 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf  25.703.600 € 
 
 1.3 der außerordentlichen Erträge auf 120.500 € 
 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 € 
 
2. im Finanzhaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  24.658.300 € 
 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  22.958.000 € 
 
 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit  3.278.100 € 
 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  6.692.000 € 
 
 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit  1.500.000 € 
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 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit  690.000 € 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes  29.436.400 € 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes  30.340.000 € 
- der Differenz zwischen Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes 903.600 € 
 

§ 1 a 
 
Der Haushaltsplan des Regiebetriebes Sozialstation Südbrookmerland für das Haushaltsjahr 2020 
wird  
im Erfolgsplan mit 
 
 Erträgen von  1.672.200 € 
 Aufwendungen von  1.672.200 € 

 
im Vermögensplan mit 
 
 Einnahmen von  14.500 € 
 Ausgaben von  14.500 € 

 
festgesetzt. 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.500.000 € festgesetzt. 
 

§ 2 a 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Regiebetriebes Sozialstation 
Südbrookmerland werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 240.000 € festgesetzt. 
 

§ 3 a 
 
Verpflichtungsermächtigungen des Regiebetriebes Sozialstation Südbrookmerland werden nicht 
veranschlagt. 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.900.000 € festgesetzt. 
 

§ 4 a 
 
Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben durch die Son-
derkasse des Regiebetriebes Sozialstation Südbrookmerland in Anspruch genommen werden dür-
fen, wird auf 10.000 € festgesetzt. 
 

§ 5 
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Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festge-
setzt: 
 
 
1.  Grundsteuer 

 
1.1  für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 360,00 v. H. 
 
1.2  für die Grundstücke (Grundsteuer B)  360,00 v. H. 
   
2.  Gewerbesteuer  360,00 v. H. 

 

§ 6 
 
1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen sind als unerheblich im Sinne 

von § 117 Abs. 1 NKomVG anzusehen, wenn sie im Haushaltsjahr 10.000 € pro Buchungsstelle 
nicht überschreiten. 
 

2. Als erheblich im Sinne des § 115 Abs.2 Nr.1 NKomVG gilt ein Fehlbetrag des Ergebnishaushaltes, 
wenn er fünf Prozent des Gesamtvolumens der ordentlichen Aufwendungen übersteigt. 
 

3. Als erheblich sind Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen im Sinne des § 115 Abs.2 Nr.2 
NKomVG anzusehen, wenn sie im Einzelfall ein Prozent des Volumens der Gesamtaufwendungen 
bzw. der Gesamtauszahlungen übersteigen. 

 
4. Als erheblich im Sinne des § 8 Absatz 1 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) 

gelten Beträge ab 10.000 €. 
 

5. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in den Teilfinanzhaushalten in Sinne 
des § 4 Absatz 6 KomHKVO einzeln darzustellen, wenn ihr Gesamtauszahlungsbetrag 10.000 € 
übersteigt. 

 
6. Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung im Sinne des § 12 Absatz 1 KomHKVO sind 

für Investitionen in das Vermögen solche, deren Kosten im Einzelfall den Betrag in Höhe von 
2.500.000 € übersteigen.  

 
Südbrookmerland, den 27. Februar 2020 
 
Gemeinde Südbrookmerland 
 
Süßen 
Bürgermeister 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. 
 
Die gemäß §§ 119 Abs. 4, 120 Abs. 2 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) er-
forderlichen Genehmigungen sind durch den Landkreis Aurich am 6.März 2020, Az. I/10 150 20 1, 
erteilt worden. 
 
 
 
 
 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom 16.03.2020 bis zum 24.03.2020 zur 
Einsichtnahme im Rathaus der Gemeinde Südbrookmerland, Zimmer 301, öffentlich aus. 
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Südbrookmerland, 11. März 2020 
 
Gemeinde Südbrookmerland 
 
Süßen 
Bürgermeister 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herausgeber: Landkreis Aurich, Fischteichweg 7 – 13 , 26603 Aurich 
Bezugspreis: Jährlich 150,- € inkl. Mehrwertsteuer und Portokosten. 
Einzelexemplar: 3,00 € inkl. Mehrwertsteuer und Portokosten. 
Redaktionsschluss jeweils Mittwoch, 13.00 Uhr für den Erscheinungstag Freitag der Woche. 
Manuskripte für die Bekanntmachung sind an das Kreistagsbüro des Landkreises Aurich, Fischteich-
weg 7 – 13, 26603 Aurich, Telefon (04941)16 1014 zu senden.  
Laufender Bezug des Amtsblattes nur durch den Landkreis Aurich. 
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